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1 Einleitung 

Versorgungsanlagen dienen der öffentlichen Energieversorgung und sind vor Beschädigung bzw. vor äußeren Einwirkungen 
zu schützen. Diese Unterlage soll Ihnen helfen Unfälle und Schäden an Versorgungsanlagen zu vermeiden. Allen auf Baustel-
len tätigen Personen wie z. B. Bauherren, Bauleiter, LKW-Fahrer, Kranführer und Baggerführer sollen diese Sicherheitshin-
weise zugänglich sein. 
 
Weiter gelten unter anderem die folgenden Regelungen in den jeweils aktuell gültigen Fassungen: 
 

• „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ DGUV-Vorschrift 3 (bisher BGV A3) 
• „Bauarbeiten“ DGUV-Vorschrift 38 8 (bisher BGV C22) 
• „Betreiben von Erdbaumaschinen“ DGUV-Regel 100-500 Kapitel 2.12 (bisher BGR 500) 
• „Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen“ DGUV Information 203-017 
• „Betrieb von elektrischen Anlagen“ DIN VDE 0105-100 
• Vorschriften der DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) 

o „Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen“ DVGW- Hinweis GW129 
o „Bauunternehmen im Leitungstiefbau-Mindestanforderung“ DVGW- Arbeitsblatt GW381 

• Vorschriften der BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.) 
 
Die Sicherheitshinweise gelten für jegliche Arbeiten im Bereich von Leitungen und Anlagen, die der Stromversorgung, der 
Gasversorgung, der Straßenbeleuchtung sowie deren Steuerung dienen und direkt oder im Auftrag eines Dritten von der 
Bayernwerk Netz GmbH betrieben werden. 
 
Zum öffentlichen Versorgungsnetz gehören z. B. Kabel bis 110.000 Volt, Kabelmuffen, Rohrleitungen, Schutzrohre, Armaturen, 
kathodische Korrosionsschutzanlagen, Erdungsanlagen, Kabelabdeckungen, Telekommunikations-, Steuer- und Messkabel 
sowie oberirdische Bauwerke und Freileitungen bis 380.000 Volt. 
 

1.1 Pflichten des Bauunternehmers bzw. Bauherrn 

Vor jeder Durchführung von Erdarbeiten – insbesondere im Bereich öffentlicher Wege und Straßen, aber auch auf Privat-
grund – hat der Bauunternehmer bzw. der Bauherr mit unterirdischen Versorgungsanlagen (Kabel- und Rohrleitungsanlagen) 
zu rechnen. Er ist verpflichtet, eine Beschädigung an Versorgungsanlagen oder eine Gefährdung von Personen auszuschlie-
ßen. Mitarbeiter und/oder beauftragte Subunternehmer sind entsprechend zu unterweisen und zu beaufsichtigen. 
Für angerichtete Schäden an Versorgungsanlagen ist der Bauunternehmer/Bauherr oder eine von ihm beauftragte Person 
verantwortlich, auch dann, wenn ein Beauftragter vom Netzbetreiber auf der Baustelle anwesend ist. 
 
Der Bestand und die Betriebssicherheit der Versorgungsanlage sind während und nach Ausführung der Bauarbeiten zu  
gewährleiten. 
 

1.2 Erkundigungspflicht und Baubeginn 

Für den Bauunternehmer/Bauherrn besteht, nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, vor Durchführung von Bauarbei-
ten im Bereich von Versorgungsanlagen eine Erkundigungs- und Sicherungspflicht. 
Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen sind die betroffenen Versorgungsunternehmen über 
den Umfang der Bauarbeiten zu informieren. 
Eine entsprechende Planauskunft über die Lage von Versorgungsleitungen ist einzuholen. Das Planwerk ist auf der Baustelle 
vorzuhalten und muss jeder bautätigen Person zugänglich sein. Die gesetzlichen Sicherheitsvorschriften sowie die Unfallver-
hütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft sind zu beachten. 
Diese Vorschriften gelten nicht nur für Bauarbeiten auf öffentlichen, sondern auch auf privaten Grundstücken. 
 

1.3 Schäden und Verletzungen der Sicherheitsbestimmungen 

Für Schäden und Unfälle ist der Verursacher verantwortlich, auch die dadurch entstehenden Kosten sind von ihm zu tragen. 
Zusätzlich kann bei grob fahrlässiger Beschädigung der Versorgungsanlagen Strafanzeige gegen den Verursacher gestellt 
werden. Ferner ist die Berufsgenossenschaft berechtigt, gegen Mitgliedsbetriebe Bußgelder zu verhängen, wenn Versicherte 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen Unfallverhütungsvorschriften verstoßen. 
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1.4 Kennzeichnung / Markierung 

Vor den Grabarbeiten ist der neue Trassenverlauf z. B. mit Trassierstangen, Pflöcken, Farbe u. Ä. zu kennzeichnen. Beste-
hende Kabel- und Rohrleitungen, die im Bereich der neuen Trasse verlaufen oder sie kreuzen, sind ebenfalls zu markieren. 
 

1.5 Unbekannte Leitungen 

Werden Kabel oder Rohrleitungen gefunden, die nicht in den Bestandsplänen eingezeichnet sind, ist dies sofort zu melden. 
Die Arbeiten müssen unterbrochen werden, bis das weitere Vorgehen mit der Bayernwerk Netz GmbH abgesprochen ist. 
 

1.6 Lageänderungen und Wiederverfüllen von bestehenden Versorgungs-
anlagen 

Lageänderungen und/oder das Verfüllen von freigelegten Versorgungsanlagen dürfen vom ausführenden Unternehmen 
nicht selbständig, sondern nur in Anwesenheit eines Beauftragten der Bayernwerk Netz GmbH vorgenommen werden und 
nur nach dessen Anweisung erfolgen. Der vorgefundene Zustand, wie z.B. Sandbettung und Trassenwarnbänder, ist wieder-
herzustellen. 
 

1.7 Aufsicht 

Die Bauarbeiten sind von einer fachkundigen Aufsicht der ausführenden Baufirma zu betreuen. Die Aufsicht hat dafür zu  
sorgen, dass alle Arbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen sicher und gewissenhaft ausgeführt werden. 
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2 Arbeiten in der Nähe von Kabeln und Leitungen 

 

2.1 Verlegetiefen von Kabeln und Leitungen 

Nach DIN VDE 0276 ist eine Verlegetiefe für Energiekabel von mindestens 0,6 m empfohlen. Kann diese Verlegetiefe nicht 
eingehalten werden, sollten die Kabel durch Maßnahmen (z.B. Schutzrohre) mechanisch geschützt sein. 
 
Angaben über die Lage der Versorgungsanlagen, insbesondere die Verlegetiefe, beziehen sich immer auf den Zeitpunkt der 
Verlegung. Durch nachfolgende Tiefbauarbeiten oder Veränderungen an der Oberfläche (Abtragung oder Aufschüttung) 
können sich Abweichungen ergeben. 
Der Bauunternehmer hat deshalb die Pflicht, in Absprache mit der Bayernwerk Netz GmbH, die tatsächliche Lage und Tiefe 
der Versorgungsanlagen durch fachgerechte Maßnahmen (z. B. Ortung, Querschläge, Suchschlitze o. Ä.) festzustellen. 
Bei dennoch unvermutetem Antreffen derartiger Anlagen sind die Bauarbeiten sofort zu unterbrechen und die Bayernwerk 
Netz GmbH zu informieren. 
 

2.2 Freilegen von Kabeln 

Werden Kabel oder Schutzrohre im Baustellenbereich freigelegt, ist sicher zu stellen, dass eine Gefährdung der Versorgungs-
anlagen durch Baumaschinen vermieden wird. Maschinell gegraben werden darf nur bis zu einem Abstand, der das Risiko 
einer Beschädigung von Leitungen sicher ausschließt. In unmittelbarer Nähe von Leitungen ist nur Handschachtung erlaubt, 
hierbei ist darauf zu achten, dass nur stumpfe mit der Hand geführte Werkzeuge (kein Spaten, keine Spitzhacke oder dgl.) 
zum Einsatz kommen, um die Leitungen möglichst vorsichtig frei zu graben. Freigelegte Versorgungsanlagen sind solange 
als unter Spannung stehend anzunehmend, bis die Spannungsfreiheit durch einen Beauftragten der Bayernwerk Netz GmbH 
festgestellt wurde, ferner dürfen sie in ihrer Lage nur in Absprache verändert oder umgelegt werden. Sind Bohrungen, Pres-
sungen oder Spülbohrungen geplant, oder das Einschlagen von Pfählen oder Bohlen, ist Vorsicht geboten, dabei ist die  
genaue Lage der bestehenden Versorgungsleitungen zu kennen. Hierzu ist im unmittelbaren Arbeitsbereich der Versorgungs-
anlagen mittels Suchschlitzen die genaue Lage festzustellen. 
 

2.3 Oberirdische Anlagen 

Ein Abstellen von Baumaterial oder Maschinen, so dass der Zugang zu den oberirdischen Versorgungsanlagen wie Stationen, 
Kabelverteilerschränken, Armaturen und Schachtdeckeln erschwert wird oder nicht möglich ist, ist nicht gestattet. Während 
der gesamten Bauzeit ist ein sicherer Zugang zu gewährleisten. 
 

2.4 Hinweisschilder 

Ein Entfernen, Versetzen oder Verdecken von Hinweisschildern, Kabelmerksteinen oder anderen Markierungen darf nur mit 
Zustimmung der Bayernwerk Netz GmbH ausgeführt werden. 
 

2.5 Beschädigung eines Starkstromkabels 

Wird ein Starkstromkabel beschädigt, ist höchste Vorsicht geboten. Für den Verursacher und die in unmittelbarer Nähe arbei-
tenden Personen besteht Lebensgefahr! Das Kabel kann noch unter Spannung stehen! Deshalb gilt: 
 

• Gerät und sich aus dem Gefahrenbereich bringen 
• Anwesende Personen warnen, „Abstand zu halten!“ 
• Schadenstelle schnellst möglich verlassen und absperren 
• Bereitschaftsdienst Strom anrufen 0941 / 28 00 33 66  
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Zu den Versorgungsanlagen gehören auch Telekommunikations-, Steuer- und Messkabel. Sie dienen zur Übertragung von 
Datenströmen, Schaltimpulsen und Messwerten. Wird ein Kommunikationskabel beschädigt, gilt: 
 

• Arbeiten im Bereich der Schadensstelle einstellen 
• Bereitschaftsdienst Strom anrufen 0941 / 28 00 33 66 

 
Zunehmend werden in der Telekommunikationstechnik Glasfaserkabel eingesetzt. Bei Beschädigungen des Glasfaserkabels 
kann ein – möglicherweise für das Auge unsichtbarer – Laserstrahl austreten. Je nach Intensität kann der direkte Blick in  
diesen Laserstrahl irreversible Augenschäden hervorrufen. Bei einer Beschädigung eines Glasfaserkabels gilt deshalb: 
 

 Arbeiten im Bereich der Schadensstelle einstellen 
 Personen aus dem Umfeld entfernen 
 Schadenstelle abdecken 
 Betreiber informieren 

 
Jede Beschädigung von Stromkabeln, Erdungsanlagen, Telekommunikationskabeln und Glasfaserkabeln, auch nur eine Ver-
letzung der Schutzumhüllung/des Schutzrohres oder falls der Kabelmantel nur eine Druckstelle aufweist, ist wegen der 
unvorhersehbaren Folgeschäden umgehend der Bayernwerk Netz GmbH zu melden. Eigenständige Reparaturversuche sind 
zu unterlassen. 
 
Werden Beschädigungen nicht umgehend gemeldet, kann es z.B. durch eindringende Feuchtigkeit zu später auftretenden 
Folgeschäden kommen. Diese sind mit einem erheblichen Mehraufwand zu beheben. Die Kosten der Reparatur hat der Verur-
sacher zu begleichen. Sofort gemeldete Schäden können schnell, einfach und kostengünstig behoben werden. 
 

2.6 Besonderheiten bei 110 kV-Hochspannungskabel 

Die Schutzzone von 110 kV-Hochspannungskabeln beträgt beidseitig der Kabeltrasse 5,0 m. Alle Maßnahmen innerhalb 
der genannten Schutzzone sind mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen. 
Bei der Verlegung von Fernwärmeleitungen in der Nähe einer 110 kV-Kabeltrasse gelten andere Abstände, die wegen der 
Wärmeabstrahlung separat berechnet werden müssen und sind generell mit der Bayernwerk Netz GmbH im Vorfeld abzu-
stimmen sind. 
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3 Arbeiten in der Nähe von Gasleitungen 

 

3.1 Verlegetiefen von Gasleitungen 

Im Allgemeinen beträgt die Überdeckung einer Gasleitung min. 0,5 m. 
 
Angaben über die Lage der Gasrohrleitungen, insbesondere die Verlegetiefe, beziehen sich immer auf den Zeitpunkt der Ver-
legung. Durch nachfolgende Tiefbauarbeiten oder Veränderungen an der Oberfläche (Abtragung oder Aufschüttung) können 
sich Abweichungen ergeben.  
Der Bauunternehmer hat deshalb die Pflicht, in Absprache mit der Bayernwerk Netz GmbH, die tatsächliche Lage und Tiefe 
der Versorgungsanlagen durch fachgerechte Maßnahmen (z. B. Ortung, Querschläge, Suchschlitze o. Ä.) festzustellen. 
 

3.2 Freilegen von Gasleitungen 

Werden Gasleitungen im Baustellenbereich freigelegt, ist sicher zu stellen, dass eine Gefährdung der Versorgungsanlagen 
durch Baumaschinen vermieden wird. Maschinell gegraben werden darf nur bis zu einem Abstand, der das Risiko einer 
Beschädigung von Leitungen sicher ausschließt. In unmittelbarer Nähe von Leitungen ist nur Handschachtung erlaubt.  
Hierbei ist darauf zu achten, dass nur stumpfe mit der Hand geführte Werkzeuge (kein Spaten, keine Spitzhacke oder dgl.) 
zum Einsatz kommen, um die Leitungen möglichst vorsichtig frei zu graben. Freilegen und Sichern der Gasleitung für nachfol-
gende Erdarbeiten sind nur unter Aufsicht der Bayernwerk Netz GmbH oder einer beauftragten Person durchzuführen. Ferner 
dürfen sie in ihrer Lage nur in Absprache verändert oder umgelegt werden. Sind Bohrungen, Pressungen oder Spülbohrun-
gen geplant, oder das Einschlagen von Pfählen oder Bohlen, ist Vorsicht geboten. Dabei ist die genaue Lage der bestehenden 
Versorgungsleitungen zu kennen. Hierzu ist im unmittelbaren Arbeitsbereich der Versorgungsanlagen mittels Suchschlitzen 
die genaue Lage festzustellen. 
 
Gasrohrleitungen sind in einem Schutzbereich verlegt, in dem folgende Forderungen gelten: 
 

• Keine Errichtung von Bauwerken und sonstigen Anlagen 
• Keine Lagerung von Baumaterialien, Baustelleneinrichtungen und Bodenaushub 
• Keine Errichtung von Stellplätzen (z. B. Container) 
• Keine Errichtung von Pfählen und Pfosten, keine Überpflanzung mit Bäumen und Sträuchern 
• Keine Durchführung von Erdarbeiten, die die Gasleitung gefährden können 

 
Im Schutzbereich von Gasverteilungsanlagen dürfen Bauarbeiten jeglicher Art nur mit Zustimmung und gegebenenfalls unter 
Aufsicht der Bayernwerk Netz GmbH durchgeführt werden. 
 

3.3 Oberirdische Anlagen 

Abstellen von Baumaterial oder Maschinen, so dass der Zugang zu den oberirdischen Versorgungsanlagen wie Gasstationen, 
Armaturen, Straßenkappen und Gasschiebern erschwert wird oder nicht möglich ist, ist nicht gestattet. Während der gesam-
ten Bauzeit ist ein sicherer Zugang zu gewährleisten. 
 

3.4 Hinweisschilder / Ortung 

Ein Entfernen, Versetzen oder Verdecken von Hinweisschildern, Markierungspfosten, Kabelmerksteinen oder anderen Mar-
kierungen darf nur mit Zustimmung der Bayernwerk Netz GmbH ausgeführt werden. 
Gasleitungen werden auch mit Ortungsdraht in Ihrer Lage markiert. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe der Leitun-
gen, bei einer Beschädigung oder Abriss ist die Bayernwerk Netz GmbH zu informieren, eine Verfüllung darf nur nach deren 
Zustimmung erfolgen. 
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3.5 Beschädigung an Gasverteilungsanlagen 

Achtung: Bei Beschädigung einer Gasleitung besteht durch ausströmendes Gas Explosionsgefahr! 
 
Maßnahmen bei Gasaustritt im Freien: 
 

• Arbeiten sofort einstellen, Ruhe bewahren 
• Keine offenen Flammen, Zündquellen fernhalten, Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen 
• Maschinen und Fahrzeugmotoren abstellen 
• Gefahrenbereich räumen, weiträumig absichern und absperren 
• Nicht mit Handy telefonieren, keine elektrischen Schalter oder Klingeln betätigen 
• Anwohner warnen, Fenster und Türen schließen, Eindringen von Gas ins Gebäude verhindern 
• Passanten fernhalten 
• Bereitschaftsdienst Gas anrufen 0941 / 28 00 33 55  
• Falls erforderlich, Feuerwehr und Polizei hinzuziehen 

 
Maßnahmen bei Gasaustritt innerhalb von Gebäuden: 
 

• Arbeiten sofort einstellen, Ruhe bewahren 
• Keine offenen Flammen, Zündquellen fernhalten, Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen 
• Nicht mit Handy telefonieren, keine elektrischen Schalter oder Klingeln betätigen 
• Fenster und Türen öffnen, für Durchzug sorgen 
• Wenn möglich Absperreinrichtung der Gasleitung schließen 
• Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufen warnen, nicht klingeln oder telefonieren 
• Bereitschaftsdienst Gas anrufen 0941 / 28 00 33 55  
• Falls erforderlich, Feuerwehr und Polizei hinzuziehen 

 
Maßnahmen bei Gasbrand: 
 

• Gleiche Vorgehensweise wie bei Gasaustritt 
• Gasbrände nicht löschen (Vermeidung der Explosionsgefahr). 
• Muss aus Gründen der Personenrettung doch ein Erdgasbrand gelöscht werden, sind Pulverlöscher der  

Brandklasse C zu verwenden. 
• Ein Übergreifen der Flammen auf brennbare Materialien in der Umgebung vermeiden. 
• Feuerwehr alarmieren 

 
Vorsicht bei Schäden an Biogasleitungen 
 
Gase aus der biologischen Erzeugung können neben Methan auch Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff enthalten. 
Kohlenstoffdioxid kann den Sauerstoff in der Atemluft verdrängen. Das Einatmen von Schwefelwasserstoff gefährdet die 
Gesundheit. 
 
Die Bayernwerk Netz GmbH ist auch dann zu benachrichtigen, wenn lediglich die äußere Isolierung einer Gasleitung aus 
Stahl oder die Wandung einer Gasleitung aus Kunststoff angekratzt wurde. Auch wenn keine direkte Beschädigung erkenn-
bar ist, so kann es durch Korrosion oder Haarrisse zu schweren Störungen kommen. Eine Beschädigung einer Gasleitung  
oder eines Schutzrohres darf nicht verharmlost werden. Eigenständige Reparaturversuche sind zu unterlassen. 
 
Werden Beschädigungen nicht umgehend oder gar nicht gemeldet, kann dies zu Folgeschäden an den Gasanlagen führen. 
Sofort gemeldete Schäden können schnell, einfach und kostengünstig behoben werden. Später auftretende Folgeschäden 
sind mit einem erheblichen Mehraufwand zu beheben, der Verursacher hat für die Kosten der Reparatur aufzukommen. 
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4 Arbeiten in der Nähe von Freileitungen 

Bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen sind besondere Maßnahmen erforderlich: 
Werden die Schutzabstände von Freileitungen unterschritten, besteht akute Lebensgefahr. 
 

4.1 Schutzabstände bei Freileitungen mit einer Spannung von: 

bis 1.000 Volt    1,0 m nach allen Seiten 
über 1.000 Volt bis 110.000 Volt  3,0 m nach allen Seiten  
über 110.000 Volt bis 220.000 Volt  4,0 m nach allen Seiten 
über 220.000 Volt bis 380.000 Volt  5,0 m nach allen Seiten 
bei unbekannter Spannung   5,0 m nach allen Seiten 
 
Die Schutzabstände müssen auch beim Ausschwingen von Lasten, Tragmitteln und Lastaufnahmemitteln eingehalten  
werden. Zusätzlich ist auch das Ausschwingen der Leiterseile bei Wind zu berücksichtigen. 
 
Bei unbekannter Spannungshöhe ist Auskunft über die Freileitung bei der Bayernwerk Netz GmbH oder bei dem zuständigen 
Netzbetreiber einzuholen. 
 
Die Bayernwerk Netz GmbH informiert über die Höhe der Spannung einer Freileitung, ebenso auch über den erforderlichen 
Schutzabstand und die zu treffenden Maßnahmen. 
 
Ist der Netzbetreiber einer Freileitung nicht bekannt, kann dieser bei der Bayernwerk Netz GmbH erfragt werden. 
 

4.2 Beispiel einer 20.000 Volt Freileitung ohne Windeinfluss 
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Bei Bauarbeiten und sonstigen nichtelektrotechnischen Arbeiten müssen stets 3,0 m Schutzabstand zum nächstgelegenen 
unter Spannung stehenden Teil bzw. Leiterseil eingehalten werden, zusätzlich ist das seitliche Ausschwingen der Leiterseile 
bei Wind zu berücksichtigen. Ebenso ist zu beachten, dass der Seildurchhang und der damit verbundene Bodenabstand zur 
Freileitung witterungs- und belastungsabhängig sind und sich erheblich ändern können. Deshalb ist grundsätzlich die Durch-
fahrtshöhe bzw. die max. Arbeitshöhe unter der Freileitung mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen. 
 
Der Schutzbereich einer 20kV-Freileitung beträgt 15m links und rechts der Leitungsachse. Sind in diesem Bereich Wohnge-
bäude, Maschinen-/Lagerhallen, Fahrsilos, Hopfengärten, Straßen, Geländeaufschüttungen, Anpflanzungen usw. geplant  
oder sind Kran- oder Grabarbeiten in diesem Bereich nötig, ist auch hier grundsätzlich eine Anfrage bei der  
Bayernwerk Netz GmbH zu stellen. 
 

4.3 Beispiel einer 110.000 Volt Freileitung mit Windeinfluss 

 
 

 
 
Bei Bauarbeiten und sonstigen nichtelektrotechnischen Arbeiten müssen stets 3,0 m Schutzabstand zum nächstgelegenen 
unter Spannung stehenden Teil bzw. Leiterseil eingehalten werden. Zusätzlich ist das seitliche Ausschwingen der Leiterseile 
bei Wind zu berücksichtigen. Ebenso ist zu beachten, dass der Seildurchhang und der damit verbundene Bodenabstand zur 
Freileitung witterungs- und belastungsabhängig sind und sich erheblich ändern können. Deshalb ist grundsätzlich die Durch-
fahrtshöhe bzw. die max. Arbeitshöhe unter der Freileitung mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen. 
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Der Schutzbereich einer 110 kV-Freileitung beträgt 50 m links und rechts der Leitungsachse. Sind in diesem Bereich Wohnge-
bäude, Maschinen-/Lagerhallen, Fahrsilos, Hopfengärten, Straßen, Geländeaufschüttungen, Anpflanzungen usw. geplant  
oder sind Kran- oder Grabarbeiten in diesem Bereich nötig, ist auch hier grundsätzlich eine Anfrage bei der Bayernwerk Netz 
GmbH zu stellen. 
 

4.4 Maßnahmen bei Annäherung an den Schutzabstand 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Personen, die im Bereich einer Freileitung arbeiten bzw. Baumaschinen bedienen, sich 
mehr auf die Bautätigkeit als auf die darüber liegende Leitung konzentrieren. Auch sind Abstände zur Freileitung nur schwer 
einzuschätzen. 
 
Deshalb gilt: 
 

• Vorsicht beim Unterfahren einer Freileitung, Ausleger/Kipper einfahren 
• Vorsicht beim Bedienen von Baumaschinen (Bagger, Lader, usw.) 
• Vorsicht beim Abladen mit einem Kipper 
• Vorsicht bei Kranarbeiten, unkontrolliertem Ausschwingen von Lasten 
• Vorsicht bei Gerüstbau und Bewegen von Roll- oder Fahrgerüsten 

 
Damit gewährleistet ist, dass der Schutzabstand nicht unterschritten wird, sind wahlweise folgende Maßnahmen zu treffen. 
 

• mit Sperrschranken oder Absperrzaun den vorgegebenen Bereich absichern 
• mit Höhenbegrenzungen die vorgegebene Durchfahrtshöhe absichern 
• Aufstellen eines Schutzgerüsts (nur im spannungslosen Zustand der Freileitung und nur unter Aufsicht der  

Bayernwerk Netz GmbH möglich) 
• den Schwenkbereich und die Laufkatze eines Baukrans so beschränken, dass ein Einschwenken in den Gefähr-

dungsbereich nicht möglich ist 
 
Ist keine der aufgeführten Schutzmaßnahmen durchführbar, so ist mit Hilfe der Bayernwerk Netz GmbH eine gleichwertige 
Lösung auszuarbeiten. 
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4.5 Beschädigung, Berührung einer Freileitung 

Für alle Personen, die sich an der Schadensstelle oder im Gefahrenbereich aufhalten, besteht akute Lebensgefahr. 
 
Berührt ein Fahrzeug (Kipper, Kran, Bagger usw.) eine Freileitung oder kommt es zum Herabfallen von Leiterseilen, gilt  
Folgendes: 
 

• Personen, die sich im näheren Umkreis befinden, dürfen sich auf keinen Fall dem verunfallten Fahrzeug oder einem 
auf dem Erdboden liegenden Leiterseil nähern, auch dann nicht, wenn davon ausgegangen wird, dass die Spannung 
abgeschaltet ist. 

• Ruhe bewahren, nicht Aussteigen. Durch Wegfahren oder Schwenken des Auslegers versuchen, den Kontakt zur 
Freileitung zu unterbrechen. Personen, die sich dem Fahrzeug nähern, warnen und auf die gefährliche Situation 
aufmerksam machen. 

• Kann der Kontakt mit der Freileitung und dem Fahrzeug nicht unterbrochen werden und ist ein Verbleib im Führer-
haus nicht mehr möglich, ist das Fahrzeug mit geschlossenen Füßen und einem möglichst weiten Sprung zu verlas-
sen. Ebenso ist das Entfernen von der Gefahrenstelle mit geschlossenen Füßen und mit Sprüngen fortzusetzen. Das 
gemeinsame Berühren von Fahrzeug und Erdboden kann zu einem tödlichen Stromschlag führen. 

• Die Unfallstelle ist großräumig, mindestens in einem Umkreis von 20 m, abzusichern. Sind leitende Gegenstände  
wie z.B. Drahtzäune oder ähnliches im Unfallbereich, die eine Spannungsverschleppung zur Folge haben können, 
sind diese ebenso in die Absperrung / Absicherung mit einzubeziehen. 

• Bereitschaftsdienst Strom anrufen 0941 / 28 00 33 66 
 
Im Falle einer Körperdurchströmung (elektrischer Schlag) ist in jedem Fall ein Arzt aufzusuchen, um mögliche Beeinträchti-
gungen des Herzens auszuschließen (Spätfolgen möglich). 
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4.6 Beschädigung von Freileitungsmasten oder Erdungsanlagen 

Werden Freileitungsmaste oder die dazugehörige Erdungsanlage beschädigt, ist aus Sicherheitsgründen und wegen der  
davon ausgehenden Gefahr direkt die Bayernwerk Netz GmbH zu verständigen. 
 

4.7 Befestigungen an Freileitungsmasten 

Jegliche Befestigung von Baustelleneinrichtungen oder Absperrungen an Freileitungsmasten oder an Freileitungsteilen ist 
verboten. 
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5 Übersicht Standorte Bayernwerk Netz GmbH 

 

5.1 Übersichtskarte 

Kontakt Adressen: 
 
Hier finden Sie die Kontaktdaten und Adressen unserer Unternehmensleitung und den Regional- und 
Kundencentern im Versorgungsgebiet.  
 
 
 

 
 

5.2 Unternehmensleitung 

 
Bayernwerk Netz GmbH 
Unternehmensleitung 
Lilienthalstraße 7 
93049 Regensburg 
T 09 41-2 01-00 
F 09 41-2 01-20 00 
 

Unternehmensleitung 

• Regensburg 
 

19 Kundencenter 

• flächendeckend in der Region 
 

https://www.bayernwerk-netz.de/de/bayernwerk-netz-gmbh/presse-kontakt/kontakt-adressen.html
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5.3 Unsere Kundencenter im Überblick 

Kundencentersuche: 
 
Das für das jeweilige Bauvorhaben zuständige Kundencenter mit den persönlichen Ansprechpartnern 
kann über unsere Postleitzahlenabfrage (Kundencentersuche) bequem selektiert werden. 
Unsere Bayernwerkkarte mit den jeweiligen Netz- und Kundencentergebieten stellen wir zusätzlich 
digital zur Verfügung. 
 
 

Unsere Kundencenter in Unterfranken: 
 
Bayernwerk Netz GmbH     Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Fuchsstadt     Kundencenter Marktheidenfeld 
Industriestraße 6      Am Dillberg 10 
97727 Fuchsstadt      97828 Marktheidenfeld 
T +49 97 32-88 87-0     T +49 93 91-9 03-0  
Fuchsstadt@bayernwerk.de    Marktheidenfeld@bayernwerk.de 
 
 

Unsere Kundencenter in Oberfranken: 
 
Bayernwerk Netz GmbH     Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Bamberg     Kundencenter Kulmbach 
Hallstadter Straße 119     Hermann-Limmer-Straße 9 
96052 Bamberg      95326 Kulmbach 
T +49 9 51-3 09 32-0     T +49 92 21-8 08-0  
Bamberg@bayernwerk.de     Kulmbach@bayernwerk.de  
 
Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Naila 
Zum Kugelfang 2 
95119 Naila 
T +49 92 82-76-0 
Naila@bayernwerk.de 
 
 

Unsere Kundencenter in Oberpfalz: 
 
Bayernwerk Netz GmbH     Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Parsberg     Kundencenter Schwandorf  
Lupburger Straße 19      Ettmannsdorfer Straße 38/40 
92331 Parsberg      92421 Schwandorf 
T +49 94 92-9 50-0      T +49 94 31-7 30-0  
Parsberg@bayernwerk.de     Schwandorf@bayernwerk.de 
 
Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Weiden 
Moosbürger Straße 15 
92637 Weiden 
T +49 9 61-47 20-0 
Weiden@bayernwerk.de 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bayernwerk-netz.de/de/bayernwerk-netz-gmbh/presse-kontakt/servicenummern.html
https://www.bayernwerk-netz.de/de/bayernwerk-netz-gmbh/presse-kontakt/servicenummern.html
mailto:Fuchsstadt@bayernwerk.de
mailto:Marktheidenfeld@bayernwerk.de
mailto:Bamberg@bayernwerk.de
mailto:Kulmbach@bayernwerk.de
mailto:Naila@bayernwerk.de
mailto:Parsberg@bayernwerk.de
mailto:Schwandorf@bayernwerk.de
mailto:Weiden@bayernwerk.de
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Unsere Kundencenter in Niederbayern:  
 
Bayernwerk Netz GmbH     Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Altdorf     Kundencenter Eggenfelden 
Eugenbacherstraße 1      Landshuter Straße 22 
84032 Altdorf      84307 Eggenfelden 
T +49 8 71-9 66 39-0     T +49 87 21-9 80-0  
Altdorf@bayernwerk.de     Eggenfelden@bayernwerk.de 
 
Bayernwerk Netz GmbH     Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Regen     Kundencenter Vilshofen 
Pointenstraße 12      Bahnhofstraße 3  
94209 Regen      94474 Vilshofen  
T +49 99 21-9 55-0      T +49 85 41-9 16-0  
Regen@bayernwerk.de     Vilshofen@bayernwerk.de 
 
 

Unsere Kundencenter in Oberbayern: 
 
Bayernwerk Netz GmbH     Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Ampfing     Kundencenter Freilassing 
Mobil-Oil-Straße 34     Alpenstraße 1 
84539 Ampfing      83395 Freilassing 
T +49 86 36-9 81-0      T +49 86 54-4 92-0 
Ampfing@bayernwerk.de     Freilassing@bayernwerk.de 
 
Bayernwerk Netz GmbH     Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Kolbermoor     Kundencenter Penzberg 
Geigelsteinstraße 2     Oskar-von-Miller-Straße 9 
83059 Kolbermoor      82377 Penzberg 
T +49 80 31-80 99-0      T +49 88 56-92 75-0 
Kolbermoor@bayernwerk.de    Penzberg@bayernwerk.de 
 
Bayernwerk Netz GmbH     Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Pfaffenhofen    Kundencenter Taufkirchen 
Draht 7       Karwendelstraße 7 
85276 Pfaffenhofen/Ilm     82024 Taufkirchen 
T +49 84 41-7 50-0      T +49 89-6 14 13-0 
Pfaffenhofen@bayernwerk.de    Taufkirchen@bayernwerk.de 
 
Bayernwerk Netz GmbH 
Kundencenter Unterschleißheim 
Lise-Meitner-Straße 2 
85716 Unterschleißheim 
T +49 89-3 70 02-0 
Unterschleissheim@bayernwerk.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Altdorf@bayernwerk.de
mailto:Eggenfelden@bayernwerk.de
mailto:Regen@bayernwerk.de
mailto:Vilshofen@bayernwerk.de
mailto:Ampfing@bayernwerk.de
mailto:Freilassing@bayernwerk.de
mailto:Kolbermoor@bayernwerk.de
mailto:Penzberg@bayernwerk.de
mailto:Pfaffenhofen@bayernwerk.de
mailto:Taufkirchen@bayernwerk.de
mailto:Unterschleissheim@bayernwerk.de
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6 Wichtige Rufnummern auf einen Blick 

 
 

    Störungsnummer Gas:  09 41-28 00 33 55 
 
    Störungsnummer Strom:  09 41-28 00 33 66 
 
 
  (Anrufe werden aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet) 
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Kabelschutzanweisung 
 

110-kV Hochspannungs- und Nachrichtenkabel 
der Bayernwerk Netz GmbH 
 
 

Generell ist jegliche Bautätigkeit im Nahbereich der Hoch- und Höchstspannungskabel zu vermei-
den. Diese Kabel der Bayernwerk Netz GmbH sind für eine gesicherte Stromversorgung unverzicht-
bar. 
 
Stromkabel werden nicht nur in öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern auch auf priva-
ten Grundstücken (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder) verlegt.  
 
Beschädigungen von Kabeln z.B. durch Erdarbeiten sind in der Regel mit erheblichen Störungen 
der öffentlichen Stromversorgung, mit persönlicher Gefährdung des Verursachers und mit erhebli-
chen Sachschäden verbunden.  
 
Ist es auch mit vertretbarem Mehraufwand unvermeidbar, die Kabel freizulegen oder zu kreuzen, 
sind zur Verhütung von Unfällen und Kabelschäden die umseitigen Auflagen und Bedingungen zu 
beachten: 
 
 
1 Erdverlegte Kabel, die auch aus mehreren Einzelkabeln bestehen können, sind grundsätzlich als 

in Betrieb befindlich, d.h. unter lebensgefährlicher Spannung (≥110 kV) stehend, zu betrachten, 
wenn durch einen Vertreter unserer 110-kV-Fachabteilung, die Spannungsfreiheit nicht ausdrück-
lich bestätigt wird. Bei Arbeiten direkt an den Kabeln und damit verbundener Freilegung muss 
eine Freischaltung der Kabelleitung beantragt werden. Aus Sicherheitsgründen ist jede direkte 
oder indirekte Berührung von Kabeln wegen der hohen Spannung und der damit verbundenen 
Lebensgefahr untersagt. Sicherheitsabschaltungen sind bei rechtzeitiger Vereinbarung in den 
meisten Fällen möglich. 

 
2 Die Schutzstreifenbreite für Energiekabel beträgt in der Regel 5,0 m und für Nachrichtenkabel 

1,0 m von dem jeweils äußersten linken bzw. rechten Kabel.  
 
3 Innerhalb dieses Schutzstreifens ist ohne Rücksprache mit dem Bayernwerk Netz GmbH, 110-kV 

Leitungen, Hallstadter Straße 119, 96052 Bamberg, der Einsatz von Maschinen (Bagger etc.) bzw. 
von scharfkantigen Werkzeugen, das Setzen von Masten und Spundwänden, das Eintreiben von 
spitzen Pfählen bzw. Sonden, das Einschlagen von Dornen und Schnurpfählen und das Befahren 
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mit schweren Baufahrzeugen untersagt. Arbeiten in diesem Schutzstreifen sind ausnahmslos 
von Hand und nur nach Genehmigung und in Gegenwart eines Vertreters unserer 110-kV-Fachab-
teilung, der die Freigabe vorher erklären muss, zulässig. Bei Wasserhaltung muss gewährleistet 
sein, dass die Kabeltrasse nicht ausgeschwemmt wird oder sonstigen Schaden nimmt. 

 
4 Die Verlegetiefe von Kabeln beträgt zwar in der Regel 0,8 – 1,2 m; abweichende Tiefenlagen, 

selbst Überdeckungen von nur 10 – 20 cm, aber auch größere Überdeckungen / Auffüllungen bis 
zu mehreren Metern, sind aus unterschiedlichen Gründen, wie z. B. im Kreuzungsbereich mit an-
deren Anlagen, bei Bodenabtragungen / -aufschüttungen und nicht angezeigten Niveauver-
schiebungen möglich. 

 
Es ist damit zu rechnen, dass die tatsächliche Lage der Kabelleitung von den Plan- und Maßan-
gaben abweicht. Der Verlauf der Kabelleitung ist vor Beginn der Arbeiten in Abstimmung mit 
der 110-kV-Fachabteilung, festzustellen. 

 
5 Bei geplanten Arbeiten im Kabelbereich ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Maßnahme 

die 110-kV-Fachabteilung, zu verständigen, um ggf. den Verlauf der Kabelleitung orten bzw. mar-
kieren zu können. Bei der Ortung mit entsprechenden Messgeräten ist mit Abweichungen / 
Fehlmessungen zu rechnen. Die genaue Lage der Kabel ist durch Suchschlitze zu ermitteln, die 
in kürzeren Abständen von Hand zu graben sind. 

 
6 Nicht immer sind die Kabelleitungen mit Betonplatten bzw. roten Kunststoffplatten abgedeckt 

oder in Schutzrohre eingezogen. Teilweise sind Kabelleitungen auch ohne Abdeckung, nur mit 
einem gelben Warnband verlegt. Häufig befinden sich oberhalb oder neben den Hochspan-
nungskabeln Mittelspannungs-, Niederspannungs-, Fernmelde- und Signalkabel, ebenfalls ohne 
Abdeckung. 

 
7 Die Nachrichtenkabel der Bayernwerk Netz GmbH sind häufig laserbetriebene Glasfaserkabel. 

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Laser in bestimmten Fällen das Augen-
licht gefährden können. Setzen Sie sich deshalb im Störungsfall nicht dem Laserstrahl aus, d.h. 
halten Sie Abstand und schauen Sie nicht in ein beschädigtes Kabel. 

 
8 Werden bei Aufgrabungen in Kabelnähe Erdungsanlagen (Bandeisen oder Kupferseile) freige-

legt, dürfen diese nicht unterbrochen werden, da sie Schutzfunktionen erfüllen. 
 
9 Freigelegte Kabel dürfen nicht betreten oder anderweitig mechanischen Beanspruchungen aus-

gesetzt werden, um Beschädigungen an der äußeren Isolation zu vermeiden. 
 

Bei unvermuteter, nicht geplanter überraschender Freilegung von Kabeln sind die Bauarbeiten 
sofort einzustellen. Die Aufgrabungsstelle ist deutlich zu markieren und mit einer Absperrung zu 
sichern. Die 110-kV-Fachabteilung ist unverzüglich zu verständigen, um Weisungen für eventuelle 
Sicherungsmaßnahmen und zur Fortsetzung der Bauarbeiten zu erteilen. 

 
Falls Kabel beschädigt wurden, sind - auch bei einer zunächst geringfügig erscheinenden Be-
schädigung des Kabelmantels oder der Rohrumhüllung - sofort die Bautätigkeiten im 
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Kabelbereich einzustellen und nach unverzüglicher Sicherung der Schadensstelle die 110-kV-
Fachabteilung zu verständigen. 

 
Keinesfalls dürfen Kabelgräben im Falle eines freigelegten Kabels ohne Begutachtung durch die 
110-kV-Fachabteilung, wieder verfüllt werden, damit die Unversehrtheit der Rohrisolation bzw. 
des Kabelmantels zur Vermeidung von Korrosionsleckagen bzw. –schäden überprüft werden 
kann. Diese Überprüfung erfolgt kostenfrei. Wird dies versäumt, gehen Aufgrabungen zur Über-
prüfung der Unversehrtheit des Kabels zu Lasten des Verursachers. 

 
Ist nur das Sandbett um die Kabel beschädigt, ist dieses sachgerecht wiederherzustellen.  

 
Folgeschäden, die erst Jahre später auftreten können, sind mit einem hohen Kostenaufwand für 
den Verursacher verbunden. 

 
10 Das mit dem Aushub und der Ausführung der Grabarbeiten beauftragte Personal muss vom Fir-

meninhaber oder Arbeitsverantwortlichen über den Inhalt dieser Anweisung unterwiesen wer-
den. 
 

11 Die Mindestüberdeckung der Kabelsysteme muss nach Abschluss einer Baumaßnahme gewähr-
leistet sein, d. h. Niveauänderungen bzw. Geländeabtragungen, oder auch Geländeaufschüttun-
gen sind nicht gestattet und bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 110-kV-Fachabteilung. 
 

12 Freigelegte Kabel dürfen in ihrer Lage nicht verändert werden. Kabelmerksteine dürfen nicht 
verdeckt, versetzt oder entfernt werden. 
 

13 Bei Leitungsverlegungen anderer Versorgungsträger ist bei Parallelführungen ein Mindestab-
stand von 1,0 m (bei Energiekabeln größer / gleich 10 kV: 3,0 m, bei Fernwärmeleitungen: 6,0 
m!), bei Kreuzungen / Querungen von mindestens 0,5 m einzuhalten (bei Energiekabeln und 
Fernwärmeleitungen sind u. U. Sondermaßnahmen, wie thermische Bettung, erforderlich). Sollte 
dies nicht möglich sein, so sind geeignete Schutzmaßnahmen in Absprache mit der 110-kV-Fach-
abteilung zu treffen. Ggf. sind vom bauausführenden Unternehmen Berechnungen der thermi-
schen Beeinflussung bei einem von der 110-kV-Fachabteilung zertifizierten Ingenieurbüro / Ka-
belhersteller zu beauftragen und der 110-kV-Fachabteilung zur Genehmigung vorzulegen. 

 
Speziell bei Längsaufgrabungen: 
Diese für das Kabel ungünstige Variante bedingt einen hohen Aufwand an Sicherungs- und 
Schutzmaßnahmen. Aufgrund des hohen Eigengewichts der Kabel sind Totalfreilegungen nur 
bis zu einer Länge von 5,0 m zulässig. Bei Überschreitung sind die Leitungen durch geeignete 
Maßnahmen statisch zu sichern. Ob die Leitungen zu unterfangen oder an einer Tragekonstruk-
tion aufzuhängen sind, muss im Einzelfall in Abstimmung mit der 110-kV-Fachabteilung entschie-
den werden. 

 
Speziell bei Querungen, Bohrverfahren: 
Querungen der Kabel, die mittels eines Bohrverfahrens durchgeführt werden, bergen ein beson-
deres Gefährdungspotenzial. Deshalb ist zu berücksichtigen, dass der Abstand zwischen Kabel 
und Bohrung möglichst groß gewählt wird, jedoch 1,0 m nicht unterschreitet. Kann dies nicht 
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gewährleistet werden, sind die Kabel im Querungsbereich freizulegen und während der Boh-
rung zu beaufsichtigen. 
 

14 Die von der Bayernwerk Netz GmbH, 110-kV Leitungen, Hallstadter Straße 119, 96052 Bamberg, 
ausgegebenen Bestandspläne sind nur für den benannten Bestimmungszweck zu verwenden. 
Eine erneute Weitergabe ist nicht gestattet. 
 

15 Wer einen Kabelschaden verursacht, ist dem Eigentümer der Kabelanlage zum Ersatz des Scha-
dens verpflichtet. Verstößt ein Bauunternehmer gegen vorgenannte Pflichten, so verletzt er 
seine Erkundigungs- und Sicherungspflicht, was zivil- und persönlich-strafrechtliche Konse-
quenzen haben kann. Mit weitreichenden Ersatzansprüchen ist zu rechnen, wenn die Kabelbe-
schädigung eine Unterbrechung der Stromversorgung zur Folge hat. Die Anwesenheit eines 
Beauftragten der Bayernwerk Netz GmbH, 110-kV Leitungen, Hallstadter Straße 119, 96052 
Bamberg, an der Aufgrabungsstelle entbindet den Aufgrabenden nicht von seiner Sorgfalts-
pflicht und von der Haftung bei auftretenden Schäden. Die DGUV V3 (ehem. BGV A3) „Elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel“ der Berufsgenossenschaft und der DVGW-Hinweis (GW315) 
„Maßnahmen zum Schutze von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten“ sind zu beachten.  

 
 
Die für die Durchführung der Arbeiten bestehenden einschlägigen Vorschriften und Regeln werden 
durch diese Hinweise nicht berührt. 
 
 

Ihr Ansprechpartner ist für 110-kV Hochspannungs- und Nachrichtenkabel: 
 

Bayernwerk Netz GmbH 
110-kV Leitungen  
Planung – Bau – Betrieb 
Fremd- und Bauleitplanung 
Hallstadter Straße 119 
96052 Bamberg 
 
Tel.: 0951-82-4221 
Fax: 0951-82-4349 
E-Mail: bag-fub-hs@bayernwerk.de 

mailto:bag-fub-hs@bayernwerk.de


Standortvorschlag



Türen: 800mm

Türen: 800mm

Tür: 800mm

B 2400mm

L 3100mm

























+++ Im Kundenportal können Sie Musterverträge abrufen, Dokumente hoch- und 
herunterladen oder Ihre Daten ändern: www.hwk-muenchen.de/kundenportal +++ 
 

 

 

Handwerkskammer für München und Oberbayern - Postfach 34 01 38 - 80098 München 
 

 
 

 

 

Landespolitik 

Kommunalpolitik 

Verkehr Stadt Unterschleißheim 

Rathausplatz 1 

85716 Unterschleißheim 

 

 

 

Frühzeitige Beteiligung § 4 Abs. 1 BauGB 
Stadt Unterschleißheim 
Bebauungsplan Nr. 165 „Wohngebiet nordöstlich des Furtwegs“ 
 

4.August 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Handwerkskammer für München und Oberbayern bedankt sich für die 

Gelegenheit zur Äußerung zu o.g. Planvorhaben. 

 

Die Stadt Unterschleißheim möchte die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes schaffen um den hohen 

Bedarf an Wohnraum nachzukommen.  

 

Es bestehen von unserer Seite aus keine Einwände. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Zeichen:  
Unser Zeichen: 

 
Ansprechpartner: 

 
Handwerkskammer 

für München und Oberbayern 

Max-Joseph-Straße 4 

80333 München 

 
info@hwk-muenchen.de 

www.hwk-muenchen.de 

http://www.hwk-muenchen.de/kundenportal






Landratsamt
München

Landratsamt  München  - Frankenthaler  Str.  5-9  - 81539  München Bauen

Stadt  Unterschleißheim

Rathausplatz  1

85716  Unterschleißheim

Ihr  Zeichen:

Ihr  Schreiben  vom:

Unser  Zeichen:

München,

Unterschleißheim
19.09.2023

Vollzug  der  Baugesetze;

Beteiligung  der  Träger  öffentlicher  Belange  im Bauleitplanverfahren

Verfahren  der  Stadt  Unterschleißheim

Bebauungsplan  Nr. 165

für  das  Gebiet  Wohngebiet  nordöstlich  des  Furtwegs

in der  Fassung  vom  17.04.2023

frühzeitige  Trägerbeteiligung  im beschleunigten  Verfahren

Schlusstermin  für  Stellungnahme:  04.08.2023

Stellungnahme  des  Landratsamtes  München

0  Ziele  der Raumordnung  und Landesplanung,  die eine Anpassungspflicht  nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen

0  Beabsichtigte  eigene Planungen  und Maßnahmen,  die den o.g. Plan beihren  können, mit Angabe  des

Sachstandes

1.

2.

2.1

2.2

öffnungszeiten
Mo,Di,Do,Fr  08'(X)-12:(X)Uhr
und Do. 1 4:00-17:30  uhr
Bitte  Termine  vereinbaren
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Einwendungen  mit  rechtlicher  Verbindlichkeit  aufgrund  fachgesetzlicher  Regelungen,  die im Regelfall  in der  Abwä-
gung  nicht  überwunden  werden  können  (z.B.  Landschafts-  und  Wasserschutzgebietsverordnungen)

0  Einwendungen

€  Rechtsgrundlagen

[l  Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

[J  Sonstige fachliche Infomiationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit  zu dem o.g. Plan, ge-
gliedert  nach  Sachkomplexen,  jeweils  mit  Begründung  und ggf.  Rechtsgrundlage

1.  Der  vorliegende  Bebauungsp!anentwurf  kann  nicht  als Bebauungsplan  der  Innen-

entwicklung  im Verfahren  gem.  § 1 3a BauGB  aufgestellt  werden,  da die in § 13 a

Abs,  1 Satz  1 BauGB  genannten  Voraussetzungen  nicht  vorliegen.  Das  BVerwG

(Urt.  v. 4.11.2015  -  4 CN 9/14)  hat  hierzu  strenge  Maßstäbe  entwickelt:  Mit dem

Tatbestandsmerkmal  der  Innenentwicklung  beschränkt  § 13a  Abs.  1 Satz  1 BauGB

seinen  räumlichen  Anwendungsbereich.  Uberplant  werden  dürfen  Flächen,  die von

einem  Siedlungsbereich  mit  dem  Gewicht  eines  im Zusammenhang  bebauten  Orts-

teils  umschlossen  werden.  Die äußeren  Grenzen  des  Siedlungsbereichs  dürfen

durch  den  Bebauungsplan  nicht  in den  Außenbereich  hinein  erweitert  werden.  Dies

folge  nach  dem  BVerwG  aus  der  Gesetzessystematik,  dem  Sinn  und Zweck  des  §

1 3a BauGB  sowie  aus  der  Gesetzesbegründung  (EZBK  BauGB  § 1 3a Rn. 27). Das

Plangebiet  grenzt  lediglich  im Südosten  an den  bestehenden  Siedlungsbereich  an.

Im Südwesten  grenzt  eine  öffentliche  Grünfläche  an. Nordöstlich  grenzt  ein Park-

platz  und nordwestlich  ein Umspannwerk,  sowie  in geringem  Umfang  bauliche  An-

lagen  für  den  Rettungsdienst  an. Die vorhandene  umgebende  Bebauung  reicht

nicht  aus,  um einen  Siedlunjsbereich  mit  dem  Gewicht  eines  im Zusammenhang

bebauten  Ortsteils  zu bilden.
Im Plangebiet  selbst  ist bisher  kaum  Bebauung  vorhanden.  Es handelt  sich  daher

auch  nicht  um einen  im Zusammenhang  bebauten  Ortsteil  im Sinne  des  § 34

BauGB,  der  nachverdichtet  werden  könnte.  Weiterhin  handelt  es sich  nicht  um eine

brachgefallene  Fläche,  die wiedernutzbar  gemacht  werden  könnte.

Bei der  Abgrenzung  der  Innenentwicklung  und der  Außenentwicklung  ist grundsätz-

lich auf  die tatsächlichen  Verhältnisse  abzustellen.  Die bisherige  planungsrechtli-

che Qualität  der  Flächen  ist'nicht  entscheidend.  Daher  ist unerheblich,  ob der  Gel-

tungsbereich  des  Bebauungsplanes  schon  vorher  beplant  war  (VGH  Kassel  Urt. v.

6.4.2017  -  4 C 969/1  6.N, EZBK  BauGB  § 13a  Rn. 35).

Der  Bebauungsplan  ist deshalb  im Regelverfahren,  mit  Durchführung  einer  Umwelt-

prüfung  (§ 2 Abs.  4 BauGB),  Erstellung  eines  Umweltberichts  (§ 2 a BauGB)  und

Ermittlungen  zum  Ausgleich  (§ 1a Abs.  3 BauGB)  aufzustellen.  '

2.  Die im BebauungspIanentwurf  geplante  Art  der  Nutzung  stimmt  im nordöstlichen

und nordwestlichen  Bereich  nicht  mit  den  Darstellungen  des rechtsgültigen  Flä-

chennutzungsplans  der  Stadt  Unterschleißheim  (Neuaufstellung)  überein.  Dort  ist

der  geplante  WA-Bereich  größer  als  die im Flächennutzungsplan  dargestellte

Wohnbaufläche.  Wir  bitten  daher  um Uberprüfung  und  Anpassung  des  Bebauungs-

planentwurfs.  Sofern  die Planung  beibehalten  werden  soll,  müssten  die Gründe  für

die Vergrößerung  der  WA-Fläche  und die Reduzierung  der  Grünfläche  in der  Be-

gründung  erläutert  werden.

2.3

2.4
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3. Nach  dem  Beschluss  der  Stadt  Unterschleißheim  wurde  die Wandhöhe  der  zwei

städtischen  Gebäude  (WA1  ) von 1 0,50m  auf  1 3,50m  erhöht.  Aus  dem  Sachvortrag

geht  hervor,  dass  hier  ggfs.  eine  Kindertageseinrichtung  geplant  wird.  Diese  Pla-

nung  geht  jedoch  bisher  weder  aus  den Festsetzungen  noch  aus  der  der  Begrün-

dung  hervor.  Wir  bitten  um Uberprüfung  und ggfs.  Ergänzung.

4. Die Planzeichen  sind  zum  Teil  aus  der  Planzeichnung  nur  schwer  ablesbar.  Um

Unklarheiten  zu vermeiden,  sind  die Planzeichen  eindeutig  ablesbar  darzustellen.

Allgemein  weisen  wir  darauf  hin, dass  die in der  Planzeichnung  verwendeten  Plan-

zeichen  mit  den in den Festsetzungen  und Hinweisen  verwendeten  Planzeichen  in

Übereinstimmung  zu bringen  sind.

5. Die Bauräume  im Plangebiet  erstrecken  sich  zum  Teil  über  mehrere  Flurstücke.  Wir

weisen  darauf  hin, dass  die Festsetzung  einer  gemeinsamen  GR  und GF  für  Bau-

räume,  die sich  über  mehrere  Grundstücke  erstrecken  nicht  von  § 16 BauNVO  ge-

deckt  ist. Bezugsgröße  für  die Festsetzung  absoluter  Grund-  und  Geschossflächen

ist stets  das  Baugrundstück,  das in der  Regel  mit  dem  Buchgrundstück  gleichzuset-

zen  ist (VG  München  Urteil  v. 09.08.2010  M 8 K 09.929).  Hier  müsste  daher  die

Grundstücksgrenze  als,,aufzuhebend"  gekennzeichnet  und das  entsprechende

Planzeichen  unter  die Hinweise  aufgenommen  werden.  Dies  ist auch  erforderlich,

da andernfalls  zu der  gemeinsamen  Grundstücksgrenze  jeweils  Abstandsflächen

einzuhalten  wären.

6. In der  Planzeichnung  ist die Nutzungsschablone  für  das  WA  1 den  jeweiligen,

durch  öffentliche  Verkehrsflächen  abgegrenzten  Bereichen,  mit  einer  Bezugslinie

zuzuordnen.

Die Nutzungsschablone  für  das  WA  3 ist mit  einer  Bezugslinie  auch  dem  westlichen

Bereich  zuzuordnen,  da dieser  durch  die öffentliche  Verkehrsfläche  abgetrennt

wird.

7. Im Hinblick  auf  die Bestimmtheit  der  Festsetzungen,  ist die Lage  der  überbaubaren

Flächen  in der  Planzeichnung  zu definieren.  Hierzu  sind  die Bauräume  zu den

Grundstücksgrenzen,  untereinander  und zu den  Verkehrsflächen  ausreichend  zu

vermaßen.

8. Die Farbe  des  Planzeichens  A 2.1 in der  Planzeichnung  ist mit der  Farbe  des  Plan-

zeichens  unter  den Festsetzungen  in Ubereinstimmung  zu bringen.

9. A 2.4  und  A 2.5:

a) Im Bebauungsplan  können  Eigentümerwege  nur  als öffentliche  Verkehrsflächen

festgesetzt  werden  (§ 9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB);  bei A 2.4  ist daher,,öffentliche"  zu

ergänzen.

Ihre Klassifizierung  (Einstufung)  bleibt  dem  späteren  Widmungsverfahren  nach

dem  BayStrWG  vorbehalten  und kann  nicht  im Bebauungsplan  bestimmt  werden

Die Eigenschaft  als Eigentümerweg  kann  nur  als  Hinweis  aufgenommen  werden

(vgl. Busse/Kraus/Wolf  BayBO  Art.  4 Rn. 113).  Das  Planzeichen,,E"  = Eigentümer-

weg  ist daher  unter  C Hinweise  aufzuführen.

b) In der  Planzeichnung  ist im Bereich  der  Eigentümerwege  bisher  nur  ein Maß  ein-

getragen.  Um die Flächen  konkret  festzusetzen  müssten  entsprechende  Verma-

ßungen  ergänzt  werden.  Da die Eigentümerwege  auch  als Feuerwehrzufahrten  die-

nen (vgl.  Begründung  Punkt  5.1,  Seite  11 ), wären  hierbei  die Richtlinien  über  Flä-

chen  für  die Feuerwehr  zu beachten.

In diesem  Zusammenhang  müssten  in der  Begründung  noch  Ausführungen  zur  Er-

reichbarkeit  der  Gebäude  durch  Feuerwehr-  und  andere  Rettungsfahrzeuge  er-

=nzt  werden.
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c) In der Planzeichnung  müsste  das,,E"  sowie  das Planzeichen  A.3.12,,FW"  für  die
Feuerwehrzufahrt  auch  im WA  1 ergänzt  werden.

10. Der  Verlauf  der  StraßenbegrenzungsIinie  (A.2.6)  zwischen  Furtweg  und WA  2 sollte
überprüft  werden.  Sofern  es sich bei den Grünstreifen  um Straßenbegleitgrün
(C. 11 ) handelt,  müsste  die Straßenbegrenzungslinie  diese  Bereiche  mit umfassen.
Falls  hier  jedoch,,private  zu begrünende  Flächen"  festgesetzt  werden  sollen,
müsste  noch ein entsprechendes  Planzeichen  unter  den Festsetzungen  aufgenom-
men  werden.

11. Das in der Planzeichnung  verwendete  Planzeichen  für die Bauräume  ist jeweils  mit
dem Planzeichen  A 3.2 in Ubereinstimmung  zu bringen.

12. Beim Planzeichen  A 3.8 sollte  zur Klarstellung  auf Festsetzung  B 3.1.2  verwiesen
werden.

13. Beim Planzeichen  A 1.10  müsste  es statt,,Festsetzungen",,,Vermaßungen"lauten,
da durch  alle Planzeichen  Festsetzungen  getroffen  werden.

14. Da in der  Planzeichnung  verschiedene  Höhenkoten  angegeben  sind, müsste  bei A
3.1.3  vor  der Höhenangabe  jeweils,,z.B."  ergänzt  werden.

15.A3.14:

a) Das Planzeichen  sollte  in der  Planzeichnung  jeweils  mit der  g!eichen  Stärke  dar-
gestellt  werden.

b) Im Zusammenhang  mit der Festsetzung  von Flächen  für Müllsammelstellen  im
Bereich  der Eigentümerwege,  sollte  der  Hinweis  D 14, wonach  Müllfahrzeuge  auf
der  privaten  Verkehrsflächen  nicht  zulässig  sind,  überprüft  werden.  Es ist unklar,
welche,,private  Verkehrsfläche"in  D 14 gemeint  ist. Sofern  sich  der  Hinweis  auf  Ei-
gentümerwege  (die als öffentliche  Verkehrsflächen  festzusetzen  sind)  bezieht,  ist
nicht  nachvollziehbar,  weshalb  dort  entsprechende  Flächen  vorgesehen  werden
und warum  Müllfahrzeuge  die Wege  nicht  befahren  dürfen.  Wir  bitten  um Überprü-
fung.

16. Das Planzeichen  A.4.  1 ,,Fläche  für  öffentliche  Stellplätze"  wird in der  Planzeichnung
innerhalb  der  öffentlichen  Verkehrsfläche  (Furtweg)  verwendet.  Diese  müssten  je-
doch  als öffentliche  Parkplätze  mit dem Pla.nzeichen,,P"  festgesetzt  werden  (vgl.
Nr. 6.3 der  Anlage  PlanZV).  Wir  bitten  um Uberprüfung  und Anpassung  der Fest-
setzung  und der Planzeichnung.

In diesem  Zusammenhang  weisen  wir  vorsorglich  darauf  hin, dass  die öffentlichen
Parkplätze  nicht  für  den Stellplatznachweis  herangezogen  werden  können,  da
diese  dem Plangebiet  nicht  zugeordnet  werden  können.  Falls  dies  gewollt  ist,
könnte  jedoch  ein entsprectiend  reduzierter  Stellplatzschlüssel  festgesetzt  und die-
ser  Sachverhalt  in der  Begründung  erläutert  werden.

17. Die in der Planzeichnung  eingetragenen  Stellplatzflächen  sollen  laut Festsetzung
A.4.2  dem WA  1 und WA  2 zugeordnet  werden.  Sie müssten  daher  einschließlich
ihrer  Zufahrten  gem. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB  als Gemeinschaftsanlagen  festge-
setzt  werden.  Wir  bitten  um Uberprüfung  und Anpassung  der  Festsetzung.

18. Im und für den Bereich  des WA  3 sind keine  oberirdischen  Stellplätze  vorgesehen.
Wir  bitten  daher  um Uberprüfung,  wo die erforderlichen  Besucherstellplätze  unter-
gebracht  werden  sollen.  Sofern  diese  in der  Tiefgarage  angeordnet  werden  sollen,
müsste  dies zumindest  noch in der  ründu  erläutert  und a eben  werden,
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wie die Zugänglichkeit  sichergestellt  wird.

19. Die Schraffur  des Planzeichens  A.4.3  (schräg)  ist mit der Darstellung  in der Plan-
zeichnung  (gerade)  in Übereinstimmung  zu bringen.

20. Das Planzeichen  A.4.4  für die Tiefgaragenaußenkante  sollte  in der  Planzeichnung
in einheitlicher  Stärke  und deutlich  lesbar  dargestellt  werden.  Es ist z.B. nicht  er-
kennbar,  wo die Tiefgaragenaußenkante  im WA  1 entlang  der  nordwestlichen
Grenze  verläuft.

In diesem  Zusammenhang  weisen  wir  darauf  hin, dass,,A.4.4"  zweimal  verwendet
wird.

21. Für die in der Planzeichnung  eingetragenen  Tiefgaragenrampen  müsste  noch das
entsprechende  Planzeichen  unter  den Festsetzungen  aufgenommen  und erläutert
werden,  wenn  diese  wirksam  festgesetzt  werden  sollen.

22.A.6.1:

a) Aus  den Planunterlagen  geht  nicht  hervor,  welchen  Rechtscharakter  der  mit dem
Planzeichen  A.6.1 dargestellte  Lärmschutzwall  hat. Dies  gilt auch  für  die zwischen
dem Lärmschutzwall  und dem öffentlichen  Fuß- und Radweg  liegende,,weiße"  Flä-
che. Es ist noch  zu erganzen,  ob es sich um öffentliche  oder  private  Flächen  han-
delt. Sofern  es sich um private  Flächen  handelt,  müssten  diese  als Gemeinschafts-
anlagen  mit Zuordnungsangabe  festgesetzt  werden,  da sie außerhalb  der  geplan-
ten Wohngebiete  liegen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB).

b) Für das in der Planzeichnung  in diesem  Bereich  verwendete  Planzeichen  und
die Farbe  müssen  noch  Planzeichen  unter  A aufgenommen  und erläutert  werden,
wenn  hiermit  wirksame  Festsetzungen  getroffen  werden  sollen.

c) Wir  weisen  darauf  hin, dass  in A.6.1 die Formulierung,,intensiv  begrünt"  verwen-
det  wird,  es dazu aber  bisher  keine  Festsetzung  gibt. Wir  bitten  um Uberprüfung
und ggfs.  Ergänzung.

d) Nachdem  der Lärmschutzwall  bei den Berechnungen  zur Verkehrs-  und Gewer-
begeräuschsituation  berücksichtigt  wurde,  müsste  seine  Realisierung  auch  sicher-
gestellt  werden  (vgl. Angaben  in Punkt  5 der beiliegenden  schalltechnischen  Ver-
träglichkeitsuntersuchung).  Hierzu  geht  aus den Planunterlagen  bisher  nichts  her-
vor. Wir  bitten um Uberprüfung  und ggfs.  Ergänzung  einer  Festsetzung  gem.  § 9
Abs.  2 Nr. 2 BauGB,  die z.B. erst nach Fertigstellung  des Lärmschutzwalls  die Nut-
zung  der  Wohngebäude  zulässt.  Andernfalls  müsste  in der Begründung  erläutert
werden,  wie die rechtzeitige  Errichtung  des Lärmschutzwalls  gesichert  wird.

23. Bei B.2.1.1.  sollte  statt,,Räume",  der  gebräuchliche  Begriff,,Bauräume"  oder,,Bau-
grenzen"  verwendet  werden.

24. Wir  bitten  die Festsetzungen  B.2.1.2,  B.2.1.3  und B.2.1.4  auch  im Hinblick  auF die
geplanten  Grundstücksgrenzen  und Parzellen  (C.3,  C.7, Begründung  Seite  11)zu
überprüfen.  Für WA  2 und WA  3 soll die insgesamt  zulässige  Uberschreitung  für
Bestandteile  des Hauptgebäudes  (B.2.1.3)  sowie  fürAnlagen  nach § 19 Abs. 4
Satz  1 BauNVO  (B.2.1.4)  geregelt  werden.  Um den Vollzug  dieser  Festsetzungen
zu sichern  müssten  u.E. die Flächen  des WA  2 und des  WA  3 zusammengefasst
und gem.  § 19 Abs. 3 BauNVO  als ein Baugrundstück  definiert  werden.  Dies würde
auch  den Angaben  in Punkt  5.3 der Begründung  entsprechen,  dort  werden  WA  2
und WA  3 als eine Parzelle  betrachtet.  Wir  bitten  um Uberprüfung  und Ergänzung.
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25. Die in Festsetzung  B.3.1.3  angegebene  Höhenkote  sollte  nochmals  überprüft  wer-

den.  Im Bereich  des  Furtwegs  sind  Höhenkoten  von 472,01  m ü. NN im Norden  bis

472,31  m ü. NN im Süden  eingetragen.  Entsprechend  der  Festsetzung  läge  der

EG-Fußboden  des  südlichen  Gebäudes  auf  Straßenniveau.  Die Höhenlage  sollte

daher  eher  mit  max.  30 cm über  der  Verkehrsoberfläche  des  Furtwegs,  gemessen

auf  der  Höhe  des  Eingangsbereichs  des  Gebäudes  geregelt  werden.

26. Es ist nicht  erkennbar,  weshalb  in Festsetzung  B.3.4  für,,WH  5" (im WA  3) keine

Uberschreitung  der  Wandhöhe  für  Absturzsicherungen  zugelassen  wird.  Wir  bitten

um Uberprüfung  und  ggfs.  Ergänzung.

27. In Festsetzung  B.4.5  müsste  entsprechend  der  aktuellen  Fassung  der  BayBO  statt

auf,,Satz  2", auf,,Satz  1" Bezug  genommen  werden;  wir  bitten  um Uberprüfung.

28. Der  Bezug  auf  die,,privaten"  Verkehrsflächen  in Festsetzung  B.6.1 ist nicht  zutref-

fend,  da es sich  bei den Eigentümerwegen  um öffeptliche  Verkehrsflächen  im pla-

nungsrechtlichen  Sinn  handelt  (unabhängig  von  den EigentumsverhäItnissen);  wir

bitten  um Uberprüfung  und  Anpassung  der  Festsetzung.

29. Beim  Hinweis  D.1 sollte  zur  Klarstellung  ergänzt  werden

ungsplan  keine  abweichenden  Festsetzungen  trifft".

sofern  dieser  Bebau-

30. Im Hinweis  D 5 sollte  noch  der  HHW  von 471,7  bzw. 471,0  m ü. NHN  angegeben

werden  (s. S. 15 und 24 des  Geotechnischen  Gutachtens).

Zur  Begründunq:

31. Die Aussagen,,Die  Grundstücke  werden  aktuell  nicht  genutzt.  Es ist kein  Gehölzbe-

stand  vorhanden."  in den Punkten  2.2 und 2.4  sollten  überprüft  werden.  Nach  unse-

ren Informationen  ist auf  der  Fl.Nr.  1147  ein Gebäude  (Furtweg  78) und Gehölzbe-

stand  vorhanden.

32. In Punkt  2.4, 2. Absatz,  wird  der  Bebauungsplan  Nr. 118  angegeben,  dessen  Auf-

stellungsverfahren  wurde  jedoch  nach  unseren  Informationen  eingestellt.  '
Zusätzlich  sollte  hier  noch  der  Bebauungsplan  Nr. 152  Rettungsdienst  und Kata-

strophenschutz  erwähnt  werden.

33. Es ist darauf  zu achten,  dass  als Nummer  des  Bebauungsplans  jeweils  165  ange-

geben  wird,  z.B.  in den Punkten  2.5.2  und 6.3; dies  gilt  auch  für  die beiliegenden

Gutachten.

34. In Punkt  3.1 sind  die  Angaben  zum,,ländlichen  Raum"  nicht  zutreffend,  da Unter-

schleißheim  im Verdichtungsraum  liegt.

Die Aussagen  zu Ziel  3.3 sind  ebenfalls  nicht  zutreffend  und zu überarbeiten,  da

z.B. im Südwesten  eine  öffentliche  Grünfläche  mit  Weiher  anschließt  (vgl. Punkt  1

der  Stellungnahme).

35. Die Formulierung,,GRZ  nach  textlicher  Festsetzung  B.2.1.4"in  Punkt  5.3 ist stimmt

nicht  mit  der  Festsetzung  überein,  da dort  die GR  geregelt  wird.



Zur Grünordnung,  zum Immissionsschutz  und Naturschutz  wird auf die beiliegenden  Stellung-
nahmen Bezug genommen,  die Bestandteil unserer  Stellungnahme  sind.

gez.

Qjj'l  Technische/rSachbearbeiter/in

'

I Stellungnahme  des Sachgebiet  4.1.2.4 - Grünordnung  vom 11.08.2023

1 Stellungnahme  des Fachbereich  4.4.1-Immissionsschutz  vom 28.07.2023

1 Stellungnahme  des Fachbereich  4.4.3 -  Naturschutz  vom 18.07.2023  '

2.5
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Landratsamt
München

Landratsamt  München  - Frankenthaler  Str.  5-9  - 81539  München

Sachgebiet  4.1.1.3

im Hause

Naturschutz,  Erholungsgebiete,
Landwirtschaft  und Forsten

Ihr Zeichen:  

Ihr Schreiben  vom:  

Unser  Zeichen:

München,

Stadt  Unterschleißheim

€  Flächennutzungsplan  0  mitLandschaftsplan

[g  Bebauungsptan  Nr. 165

für  das  Gebiet,,Wohngebiet  nordöstlich  des Furtwegs"

0  mit Grünordnungsplan

[]  Sonstige  Satzung

Frist  für  die  Stellungnahme:

28.7.2023

Träger  öffentlicher  Belange

0  Keine Äußerung

0  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht  nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen

1.

2.

2.1

2.2
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0  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstandes

Einwendungen  mit rechtlicher  Verbindlichkeit  aufgrund  fachgesetzlicher  Regelungen,  die im Regelfall  in der  Abwä-
gung  nicht überwunden  werden  können  (z.B.  Landschafts-  und Wasserschutzgebietsverordnungen)

[gl Einwendungen

Ein Normenkonflikt  des  B-Plans  mit  § 44 Abs.l  BNatSchG  ist möglich.  Anhand  der  Unterla-

gen  kann  das  Eintreten  von Verbotstatbeständen  des  § 44  Abs.  1 i.V.m.  Abs.  5 BNatSchG

nicht  gänzlich  ausgeschlossen  werden.

Die Notwendigkeit  der  Prüfung  artenschutzrechtIicher  Vorschriften  in Genehmigungs-  oder

Zulassungsverfahren  ergibt  sich  aus  dem  Umstand,  dass  bei der  Realisierung  von Vorhaben

nicht  gegen  die gesetzlichen  Verbote  des  Artenschutzrechts  verstoßen  werden  darf.

In Form  einer  Prognose  ist es notwendig,  vorausschauend  zu ermitteln  und zu beurteilen,  ob

die Umsetzung  des  Bebauungsplans  auf  unüberwindbare  artenschutzrechtIiche  Hindernisse

treffen  würde.

Werden  artenschutzrechtliche  Verbotstatbestände  in der  Bauleitplanung  nicht  ausreichend

bewältigt,  droht  ein Normenkonflikt  und es können  sich  bei der  Umsetzung  der  Planung  un-

überwindbare  Hindernisse  bzw.  zeitliche  Verschiebungen  der  Umsetzung  ergeben.  Um die

Planungssicherheit  zu gewährleisten,  sind  Belange  des  Artenschutzes  bereits  während  der

Aufstellung  des  Bebauungsplanes  umfassend  und ausreichend  zu prüfen  und hinreichend

konkrete  Maßnahmen  darzustellen.

Die Relevanzprüfung  kann  aufgrund  der  potentiellen  Fortpflanzungs-  und Ruhestätten  keine

abschließende  Aussage  über  das  Eintreten  artenschutzrechtIicher  Verbotstatbestände  nach  §

44 Abs.  1 i.V.m.  Abs.  5 BNatSchG  treffen.  Es sind  weitere  Untersuchungen  nötig.

§  Rechtsgrundlagen

§ 44 Abs.  1 i.V.m.  Abs.  5 BNatSchG

§  MögIichkeitenderÜberwindung(z.B.AusnahmenoderBefreiungen)

Erstellung  eines  Berichts  zur  speziellen  artenschutzrechtlichen  Prüfung  auf  Grundlage  weite-

rer  im Jahr  2024  durchzuführender  Untersuchungen  zur  Artengruppe  Fledermäuse  und Brut-

vögel  (s. Relevanzprüfung  U1, U2). Bei den Kartierungen  ist aufgrund  der  vorhandenen  Habi-

tatstrukturen  auf  Beibeobachtungen  von Reptilien  zu achten.  Sollten  sich  Hinweise  auf  ein

Reptilienvorkommen  ergeben,  sind  weiterführende  Untersuchungen  notwendig.

Auf  Grundlage  der  Untersuchungsergebnisse  sind  geeignete  Vermeidungsmaßnahmen  und

ggf.  CEF-Maßnahmen  festzulegen  und diese  durch  entsprechende  Festsetzungen  im BPlan

oder  ggf.  durch  städtebauliche  Verträge  zu sichern.  Artenschutzrechtlich  relevante  Gehölze

sind,  wenn  möglich,  zu erhalten  und als solche  festzusetzen.  Des  Weiteren  sollten  alle  als  zu

erhalten  geplanten  Gehölze  festgesetzt  werden.  Die CEF-Maßnahmen  müssen  vor  Eingriffs-

beginn,  insbesondere  vor  etwaigen  Oberbodenarbeiten,  wirksam  sein,  so dass  die ökologi-

sche  Funktion  im räumlichen  Zusammenhang  gewahrt  wird.  Die benötigte  Vorlaufzeit  zur  Her-

stellung  und zum  Eintreten  der  Wirksamkeit  (je nach  Maßnahme  bis zu mehreren  Jahren)  ist

vom  Vorhabensträger  unbedingt  zu berücksichtigen.

Es wird  darauf  hingewiesen,  dass  die saP-Unterlage  vor  der  Durchführung  von Eingriffen  in

Lebensräume  (u.a.  GehöIzbeseitigungen,  Oberbodenabschub,  Gebäudeabriss)  zur  Prüfung

und Abstimmung  von Maßnahmen  der  unteren  Naturschutzbehörde  vorzulegen  ist.

(gl Sonstigefachliche  Informationen und EmpfehIungenausdereigenenZuständigkeitzudemo.g.  Plan,ge-
gliedert  nach  Sachkomplexen,  jeweils  mit Begründung  und ggf.  Rechtsgrundlage

Es wird  empfohlen  aufgrund  der  Habitatausstattung  Erhebungen  hinsichtlich  besonders  und

streng  geschützter  Insektenarten  (Tagfalter,  Heuschrecken  und  Wildbienen),  die nicht  unter

2.3

2.4

2.5



die prüfungsrelevanten  Arten  nach § 44 Abs. 1 i.V.m.  Abs. 5 BNatSchG  fallen,  durchzuführen
und im Falle eines  Vorkommens  entsprechende  Vermeidungs-  und Minimierungsmaßnahmen
zu berücksichtigen

Es wird gebeten  folgenden   in den BPlan  aufzunehmen:

Für GehöIzschnittmaßnahmen  und Baumfällungen  ist der  grundsätzliche  Verbotszeitraum  des
§ 39 Abs. 5 Satz  1 Nr. 2 BNatSchG  (01.03.  -  30.09.)  zu beachten.  Ausnahmen  sind nur in den
unter  § 39 Abs. 5 Satz  2 BNatSchG  genannten  Fällen  zulässig.

Der  besondere  Artenschutz  gemäß  § 44 BNatSchG  ist stets  zu beachten  und eigenverant-
wortlich  umzusetzen.  Um artenschutzrechtIiche  Verbotstatbestände  nach § 44 Abs.l  i.V.m.
Abs. 5 BNatSchG  zu vermeiden,  sind zu beseitigende  Gehölze  im Vorfeld  der  Fällungsarbei-
ten hinsichtlich  Fortpflanzungs-  und Ruhestätten  (Spalten,  Risse  und Höhlungen)  von einer
qualifizierten  Person  zu überprüfen.  Sollten  entsprechende  Quartiere  vorhanden  sein,  sind
vor  der Fällung  in Abstimmung  mit der unteren  Naturschutzbehörde  geeignete  Artenschutz-
Maßnahmen  umzusetzen.

Es wird gebeten  den Hinweis  D17 und D18 zu anzupassen:

D17: Zur  Minimierung  der Kollisionsgefahr  sind zusammenhängende  Glasflächen  bzw. spie-
gelnde  Fassadenelemente  ab einer  Größe  von 4 m2, transparente  Windschutzelemente,  frei-
stehende  Glaswände,  transparente  Durchgänge,  Ubereckverglasungen  und Scheiben  mit
stark  reflektierender  Beschichtung  (>30%  AußenrefIexionsgrad)  mit wirksamen  Maßnahmen
gegen  Vogelschlag  gemäß  dem aktuellen  wissenschaftlichen  Stand  (s. u.a. http://www.vogel-
schutzwarten.de/qIasanfIug.htm)  zu versehen.  Für zusammenhängende  Glasflächen  mit einer
Flächengröße  ab 4m2 sind als Mindestanforderung  gegen  Vogelschlag  Gläser  mit einem  Au-
ßenreflexionsgrad  von maximal  1 5% zu verwenden,  soweit  keine  wirksameren  Maßnahmen
gegen  Vogelschlag  durchgeführt  werden.

D18: Normale  LEDs  sollten  eine Farbtemperatur  <2700K  aufweisen.

Gez.

,
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Landratsamt
München

Landratsamt München - Frankenthaler  Str. 5-9 - 81539 München

An  das

Sachgebiet  4.1.1.3

Bauleitplanung

Immissionsschutz,

staatliches  Abfallrecht  und

Altlasten

Ihr  Zeichen:  

Ihr  Schreiben  vom:  '  

-im  Hause-

Unser  Zeichen:

München,

Stadt  Unterschleißheim

0  FläChennutZungSplan  0  mitLandschaftsplan

z  Bebauungsplan  Nr. 165 i.d.F. vom 17.04.2023

für  das  Gebiet  Wohngebiet  nördlich  des  Furtwegs

0  mit Grünordnungsplan
dient der Deckung des dringenden Wohnbedarfs  0  ja 0  nein

0  Sonstige Satzung

7  Frist für die Stellungnahme:  28.07.2023 (intern) (§ 4 Abs. BauGB)
[l  Frist: 4 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG)

1.

2- Träger  öffentlicher  Belange

Sachgebiet  Immissionsschutz

0  keine Äußerung

0  Ziele der Raumordnung  und Landesplanung,  die eine Anpassungspflicht  nach § ü Abs. 4 BauGB auslösen

[l  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des Sachstands

Einwendungen  mit rechtlicher  Verbindlichkeit  aufgrund fachgesetzlicher  Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht
überminden  werden können (z. B. Landschafts-  und WasserschuJebietsverordnungen)

0  Einwendungen
€  Rechtsgrundlagen

0  Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen  oder Befreiungen)

2.1

2.2

2.3

2.4

Öffnungszeiten

Mo. -  Fr.  08:00  -  12:0ü  Uhr

und Do.  14:00-17:30  Uhr

Wir  bitten  Sie,  Termine  zu vereinbaren.

Telefon

Telefax

Internet

E-Mail

0898221-0

0896221-2278

www.landkreis-muenchen.de

poststelle@lra-m.bayern.de

Dienstgebäude/  Erreichbarkeit

Frankenthaler  Sfr.  5-9

u-Bahn,  S-Bahn:  u2,  S3, S7

Straßenbahn  Linie17

Bus  Linien  54, 139,  144,  147

Haltestelle  Giesing-Bahnhof

Tiefgarage  im Haus

Zufahrk  über  Frankenthaler  Str

Bankverbindungen

KSK  München  Starnberg  Ebersberg

(BLZ  702  5(]1 50)  Konto  Nr. 109

IBAN  DE29  7025  0150  (]CIOO OOO1 09

SWIFT-BIC  BYLADEM1KMS

Postbank  München

(BLZ  700 100  80)  Konto  Nr. 481 85-804

IBAN  Da]6  7001  ü080  00481858  04

SWIFT-BIC  PBNKDEFF

EMAS
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Sonstige  fachliche  Infomiationen  und  Empfehlungen  aus  der  eigenen  Zuständigkeit  zu dem  o. g. Plan,  gegliedert  nach

Sachkomplexen,  jeweils  mit  Begründung  und  ggf.  Rechtsgrundlage

1.  Anmerkungen  zur Begründung

Kapitel  2.4 -  Gebiets-/Bestandssituation

Nach  unserer  Kenntnis  ist der zitierte  BP 1l  8,,Nörd1ich  des Furtwegs"  unter-

gegangen.  Die Einstufung  gem.  tatsächlicher  Nutzung  ist im Text  zu be-
schreiben.

Kapitel  2.5.2  -  AufstelIungsbeschIuss

Die BebauungspIannumrner  ist auf  Nr. 165  zu berichtigen.

Kapitel  6.3 -  Schutzgut  Mensch/lmmissionsschutz

6. Absatz:  Der  genannte  Bebauungsplan  ist auf  Nr. 165  zu berichtigen.  Der

Bebauungsplan  zum Bebauungsplangebiet  143  ist unserem  Kenntnisstand
nach  nicht  rechtskräftig.  Wir  bitten  um eine  unmissverständliche  Beschrei-
bung.

S. 18 (Untersuchungsergebnisse  Gewerbegeräusche),  5. Absatz:  Der  Bezug
zum  zitierten  Anhang  A, Seite  6 ist klarzustellen.

S. 18 (SchaIIschutzmaßnahmen/LärmschutzwaII):  Die Nummer  des  zitierten
Bebauungsplans  ist zu hinterfragen  und  ggf.  zu korrigieren.  [)ie  Fläche  des
südlichen  Teilbereichs  des  Lärmschutzwalles  ist nach  unseren  Unterlagen
sowohl  Teil des BP Nr. 117  als auch  des vorliegenden  Bebauungsplanent-
wurfs  Nr. 165.  Die Zugehörigkeit  ist eindeutig  zu definieren.

Es ist ein Gutachten  über  elektromagnetische  Felder  aufgrund  des nord-

westlich  des  Plangebiets  gelegenen  Umspannwerks  sowie  den zugehörigen
Leitungen  zu erstellen.  Der  Einfluss  des Umspannwerks  auf  das Plangebiet
ist in der Begründung  zu beschreiben.

2. Anmerkungen  zum Schallgutachten:

Kapitel  I -  Situation  und Aufgabenstellung:

Der  genannte  Bebauungsplan  Nr. 143  ist nicht  rechtskräftig.  Dies  ist im Text

zumindest  klarzustellen.

Es ist zu begründen,  warum  die Sportanlage  nordöstlich  des Plangebietes
schalltechnisch  nicht  zu berücksichtigen  ist.

Der  Inhalt  des  Plangebiets  ist mit  allen  wesentlichen  Aspekten  zu beschrei-
ben (was  soll gebaut  werden,  wie  erfolgt  die Einstufung  gem.  BauNVO,  wie
erfolgt  die Erschließung,  Nachbarschaft  etc.).

Kapitel  3.3 -  Schallemissionen  Autobahn:

Sofern  das PIanfeststeIIungsverfahren  zum 6-spurigen  Ausbau  der  A 92
noch  nicht  abgeschlossen  und die Umsetzung  des  Ausbaus  nicht  absehbar

ist, hat  die schalltechnische  Berechnung  und Bewertung  des  Verkehrslärms
auch  für  den derzeitigen  Ist-Zustand  der  Autobahn  zu erFolgen.

Aktuell  gültige  Ausgabe  der  Richtlinien  für  den Lärmschutz  an Straßen  ist
RLS-19.  Die Berechnungen  sind  gemäß  dieser  Ausgabe  durchzuführen.
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Kapitel  3 - Verkehrsgeräusche:

Die auf  das Plangebiet  einwirkenden  Straßen  sind im Gutachten  zu be-

schreiben,  die Verkehrsgeräusche  dieser  Straßen  sind  ebenso  in die schall-
technische  Berechnung  aufzunehmen.

Die aktuell  gültige  Ausgabe  der Richtlinien  für  den Lärmschutz  an Straßen
ist Version  RLS-1  9, Ausgabe  2019.  Das Gutachten  ist diesbezüglich  zu kor-
rigieren.

Die VerkehrsIärmschutzverordnung  (16. BlmSchV)  ist in der  aktuellen  Aus-
gabe  vom 04.11.2020  zu verwenden.  Das Gutachten  ist diesbezüglich  zu
korrigieren.

Die Auswirkungen  des Planvorhabens  auf  die Umgebung  sind in der  schall-
technischen  Untersuchung  zu beschreiben.

Kapitel  4.4 - Umspannwerk:

Es ist eine  Aussage  zur  Tonhaltigkeit  der  auftretenden  Geräusche  zu treffen.
Sollten  die Geräusche  tonhaltig  sein,  ist ein entsprechender  Zuschlag  zu
vergeben.

Ist während  des Betriebes  des Umspannwerks  mit kurzzeitigen  Geräusch-
spitzen  zu rechnen?

Warum  sind Geräusche  der  angebundenen  Freileitungen  nicht  zu berück-
sichtigen  (z.B.  Koronageräusche)?

Kapitel  4.5  -  Parkplatz  Ballhausforum

Wir  bitten  darum,  den Zweck  des Ballhausforums  zu beschreiben.  Da uns
das  zitierte  Schallgutachten  des Büros  Hentschel  nicht  vorliegt,  bitten  wir

weiter,  die zum  Verständnis  nötigen  Details  der  Annahmen  aus  dem  Schall-
gutachten  aufzuführen.

Für  welche  Fahrzeugarten  sind die Parkplätze,  insbesondere  der  Erweite-
rungsparkplatz  vorgesehen?  Auf  den uns zur  Verfügung  stehenden  Luftbil-

dern  sind zu einem  beachtlichen  Teil  größere  Fahrzeuge  wie  Transporter
und Lkws  zu sehen.  Diese  sind ggf. schalltechnisch  ebenso  zu berücksichti-
gen.

Was  bedeutet  die Angabe,,RegeIbetrieb"?

Kapitel  5 -  schallgedämmte  Belüftungseinrichtung

Wie  im Text  beschrieben  ist bei Beurteilungspegeln  über  45 dB(A)  nachts  -

selbst  bei nur  teilweise  geöffnetem  Fenster  -  ungestörter  Schlaf  häufig  nicht
mehr  möglich.  Wir  empfehlen  den Einbau  von  schallgedämmten  Belüftungs-

einrichtungen  für  Schlaf-  und Kinderzimmer  bereits  bei nächtlichen  Beurtei-
lungspegeln  über  45 dB(A).

Fazit:  Das Schallgutachten  ist derart  zu überarbeiten,  dass  es vollumfänglich  die Si-
tuation,  gesetzlichen  Grundlagen  und Annahmen  beschreibt  unter  Berücksichtigung
aller  auftretenden  Schallarten  und Schallquellen.  Zudem  ist jeweils  die aktuell  gültige

Vorschrift  zu verwenden.  Zum  Schluss  soll ein Schallgutachten  vorliegen,  das  sämt-
liche  erforderliche  Inhalte  zur  Beurteilung  des  Vorhabens  enthält.
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-  Redaktionelle  Korrekturen:

Die  Nummer  des  zugehörigen  Bebauungsplans  lautet  165.  Dies  ist im ge-

samten  Gutachten  zu berichtigen.

_ 3.  Anmerkungen  zum  Bebauungsplan

-  Die  in Planzeichen  B.8.2  sowie  A.6.2  genannten  Lärmschutzmaßnahme  be-

trifft  Gewerbelärm.  Die  Überschriften  sind  entsprechend  zu berichtigen.  In

Festsetzung  B.8.2  ist ein  Verweis  auf  das  Planzeichen  A.6.2  aufzunehmen,

z.B.:

- ,,An den  mit  Planzeichen  A.6.2  gekennzeichneten  Fassaden  sind  aufgrund

der  Schallirnmissionen  des  Umspannwerks  [...]".

-  Frage  zu B.8.2:  An  den  durch  Planzeichen  A.6.2  gekennzeichneten  Fassa-

den  dürfen  keine  Immissionsorte  nach  TA  Lärm  entstehen.  Wie  soll  sicher-

gestellt  werden,  dass  an diesen  Fassaden  zu Reinigungszwecken  öffenbare

Fenster  nicht  missbräuchlich  geöffnet  werden?



Landratsamt
München

Landratsamt  München  - Frankenthaler  Str.  5-9  - 81539  München Bauen

Sachgebiet  4. 1. 1.3
Bauleitplanung
im Hause Ihr  Zeichen:

Ihr  Schreiben  vom:

Llnser  Zeichen:

München,

Vollzug  der  Baugesetze;
Beteiligung  der  Träger  öffentlicher  Belange  im Bauleitplanverfahren

Interne  Beteiligung  Fachstelle  der  Grünordnung

Verfahren  der  Stadt  Unterschleißheim

Bebauungsplan  Nr. 165

für  das Gebiet  Wohngebiet  nordöstlich  des Furtwegs

in der  Fassung  vom 17.04.2023

frühzeitige  Trägerbeteiligung  im beschleunigten  Verfahren

Schlusstermin  für  Ste1lungnahme:  04.08.2023

Stellungnahme

Zu B.7.1

Da sich  die Festsetzung  zu Wurzelraumvolumina  der  Baumgruben  von B.7.4  in B.7.10  unvoll-
stän'dig  wiederholt  und wir  die Streichung  der  Festsetzung  B.7. 10 empfehlen,  sollte  hier  der
Bezug  gestrichen  werden.

Zu B.7.2

Die hier  im zweiten  Absatz  Testgesetzten  MindestpflanzquaIitäten  wiederholen  sich in Ziffer
B.7.11.

Wir  empfehlen  hier  die Wiederholung  zu streichen  und stattdessen,,MindestpflanzquaIitäten
gemäß  B.7.1  1." zu schreiben.  Lediglich  die gewünschte  Pflanzhöhe  der  Solitärsträucher  sollte
unter  Ziffer  B.7.  11 ergänzt  werden.

1.

2.
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Wenn  die gesetzlichen  Mindestabstände  zu Grenzen  und die  fachlich  sinnvollen  Abstände  zu

Fassaden,  Bauwerken  und Leitungen  eingehalten  werden  besteht  darüber  hinaus  kein Erfor-

dernis,  eine  Durchwurzelung  von,,NachbarparzeIIen"  zu reglementieren.

Wir  raten  dazu,  den  letzten  Teil,,und  nicht  in Nachbarparzellen  durchwurzeln"  ersatzlos  zu

streichen,  da dies  zu unnötigen  Einschränkungen  bei der  Standortwahl  führen  und sich  nie

ganz  ausschließen  lassen  würde.

Zu B.7.3

Hier  fehlt  die Festsetzung  der  Ersatzpflanzungen.  Der  Bezug  zu Mindestpflanzgrößen  ist nicht

der  sinnvollste.

Textvorschlag:

[...]  Sie sind  dauerhaft  zu erhalten,  im Wuchs  zu fe5rdern  und  zu pflegen.  Ausgefallene  Ge-

hölze  sindspätestens  in  der  darauffolgenden  Vegetationsperiode  in  einer  gleichwerti-

gen  Art  derselben  Wuchsordnung  nachzupflanzen  (Mindestpflanzgrößen  gemäß  Festset-

zung  B.7.11).

Zu B.7.4

Zu dieser  sehr  wichtigen  Festsetzung  folgende  Ergänzungen/ÄnderungsvorschIäge:
Zeile  2: (bei  mind.  1,5  m Tiefe)

Zeile 4: (bei mind. i2  m, besser  1,5 m Tiefe)
Zeile  4: Bäume  3. Ordnung  und  Obstbäume

Zeile  5: (bei  mind.  1,O m Tiefe)

Hintergrund:  Eine  ausreichend  tief  dimensionierte  Baumgrube  sichert  neben  dem  möglichst

großen  Gesamtvolumen  das  Uberleben  der  Gehölzpflanzungen.  Wird  hier  gespart,  entstehen

umso  höhere  Folgekosten.

Zu B.7.7

Da es unter  B.7.12  eine  eigene  Pflanzliste  gibt,  kann  dieser  Verweis  entfallen.

Zu B.7.8

Die Informationen  zu Grenzabständen  sollten  unter  Hinweise  D. 16 aufgenommen  werden.

Der  Pflanzzeitpunkt  ist bereits  in B.7.3  geregelt.

Die Ausfallregelung  sollte  unter  B.7.3  aufgenommen  werden,  siehe  dortigen  Textvorschlag.

Zu B.7.9

Dieser  Text  eignet  sich  als Hinweis  unter  D.16.

Zu B.7.10

Diese  Festsetzung  ist teilweise  eine  Doppelung  der  besser  formulierten  Ziffer  B.7.4  und sollte

entfallen.

Zu B.7.12

Die Pflanzlisten  sind  hinsichtlich  der  Einteilung  nach  Wuchsordnung  nicht  ganz  korrekt.

Zudem  sind  einige  aus  fachlicher  Sich  ungeeignete  Arten  wie  der  sehr  langsamwüchsige

Gingko  biloba,  der  kalkmeidende  Amberbaum  und die kalkmeidende  Baum-Magnolie  (Mag-

nolia  kobus)  gelistet,  die in der  Münchner  Schotterebene  nicht  zu empfehlen  sind.

Einige  Sorten  von  Acer  platanoides  zählen  nicht  zu den  Bäumen  1. Wuchsordnung,  deshalb

sollte,,in  Sorten"  gestrichen  werden.

Die  Wald-Kiefer  ist ein Baum  2. Wuchsordnung,  ebenso  die  Robinie.

Die Tilia  americana  'Nova'  ist ein Großbaum  und sollte  zu den  Bäumen  1. Wuchsordnung  ver-

schoben  werden.

Bei den Bäumen  2. Wuchsordnung  haben  sich  einige  der  3. Wuchsordnung,,eingeschIichen"

die  achen oder  in einer  extra  Liste  eführt  werden  sol!ten:
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- Sorten  von Acer  campestre

- Acer  monsspessulanum

- Amelanchier  lamarckii

- Amelanchier  rotundifolia

- Cornus  mas

- Crataegus  crus-galli

- Crataegus  x lavallei  'Carrierei'

- Crataegus  prunifolia

- Fraxinus  ornus

- Koelreuteria  paniculata

- Malus  Hybriden

- Parrotia  persica

- Sorbus  aria  'Magnifica'

- Sorbus  thuringiaca  'Fastigiata'

Wir  bitten  um Überarbeitung  der  Pflanzlisten.








































































